
Verordnung
über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss

Geprüfter Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk
und Geprüfte Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk

(Lebensmittelhandwerkfortbildungsprüfungsverordnung – LmhFortbPrüfV)

Vom 10. November 2015

Auf Grund des § 42 Absatz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 der Handwerksordnung, von denen Absatz 1
durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das
Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts
für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie:

§ 1

Ziel der Prüfung und
Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses

(1) Mit der Prüfung zum anerkannten Fortbildungs-
abschluss Geprüfter Verkaufsleiter im Lebensmittel-
handwerk und Geprüfte Verkaufsleiterin im Lebens-
mittelhandwerk soll die auf einen beruflichen Aufstieg
abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit nachgewiesen werden.

(2) Der Fortbildungsabschluss wird in einem der
Schwerpunkte Bäckerei, Konditorei oder Fleischerei
erworben.

(3) Die Prüfung wird von der zuständigen Stelle
durchgeführt.

(4) Durch die Erweiterung der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit sollen der Geprüfte Verkaufsleiter im Le-
bensmittelhandwerk und die Geprüfte Verkaufsleiterin
im Lebensmittelhandwerk in der Lage sein, den Verkauf
im Lebensmittelhandwerk eigenständig und verant-
wortlich zu planen, zu koordinieren und zu organisieren

sowie Verkaufsstellen zu führen. Zudem sollen der Ge-
prüfte Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk und die
Geprüfte Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk
verkaufsfördernde und personalwirtschaftliche Lei-
tungsaufgaben wahrnehmen können, die Ausbildung
durchführen können sowie eigenverantwortlich Maß-
nahmen an neue Bedarfslagen im Bereich des Lebens-
mittelhandwerks anpassen können. Die erweiterte be-
rufliche Handlungsfähigkeit umfasst auch die Fähig-
keiten, als Führungskraft betriebswirtschaftliche, kauf-
männische und rechtliche Probleme analysieren und
bewerten zu können sowie unter Berücksichtigung
aktueller Entwicklungen Lösungswege aufzeigen und
dokumentieren zu können.

(5) Zur erweiterten beruflichen Handlungsfähigkeit
gehören im Einzelnen folgende Aufgaben:

1. vorhandene Märkte analysieren und neue Märkte
erschließen,

2. kurz-, mittel- und langfristige Vertriebskonzepte
und Verkaufsaktivitäten entwickeln, umsetzen und
auswerten,

3. Personal führen und anleiten sowie dessen Einsatz
planen,

4. mit Geschäftspartnern, insbesondere mit Lieferan-
ten sowie mit internen und externen Kunden, kom-
munizieren und kooperieren,

5. Verkauf organisieren und steuern,

6. Gastronomiekonzepte entwickeln und umsetzen,
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7. Warenpräsentationskonzepte entwickeln, planen,
vermitteln und die Umsetzung der Konzepte kon-
trollieren,

8. betriebliche Kennzahlen ermitteln, auswerten und
zur betrieblichen Steuerung nutzen,

9. Qualitätsmanagement betrieblich gestalten und
steuern,

10. Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen,

11. Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten,
durchführen und bewerten,

12. Unternehmensführungsstrategien entwickeln sowie

13. Ausbildung vorbereiten, organisieren, durchführen
und abschließen.

(6) Die erbrachten Nachweise nach § 3 Absatz 1
Nummer 1 und 2 führen zusammen mit der erfolgreich
abgelegten Prüfung nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 zum
anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter Ver-
kaufsleiter im Lebensmittelhandwerk“ oder „Geprüfte
Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk“.

§ 2

Voraussetzung
für die Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes nach-
weist:

1. eine erfolgreich abgelegte

a) Abschlussprüfung in dem anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Fachverkäuferin im Lebensmittel-
handwerk/Fachverkäufer im Lebensmittelhand-
werk“ und eine einjährige Berufspraxis,

b) Abschlussprüfung oder Gesellenprüfung oder
Abschluss- oder Gesellenprüfung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf in der Lebensmittel-
herstellung oder in der Lebensmittelverarbeitung
und eine einjährige Berufspraxis oder

c) Abschlussprüfung Kaufmann im Einzelhandel
oder Kauffrau im Einzelhandel mit einer Bedien-
praxis, die überwiegend im Lebensmittelhandel
erworben wurde, und eine einjährige Berufspraxis
oder

2. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung oder
Gesellenprüfung oder Abschluss- oder Gesellen-
prüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungs-
beruf und eine zweijährige Berufspraxis oder

3. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis.

Die Berufspraxis muss jeweils inhaltlich wesentliche
Bezüge zu den in § 1 Absatz 4 und 5 genannten Auf-
gaben haben.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch
zuzulassen, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder
auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die der be-
ruflichen Handlungsfähigkeit vergleichbar sind und die
Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3

Teile des
Fortbildungsabschlusses

(1) Für den Fortbildungsabschluss zum Geprüften
Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk und zur Ge-

prüften Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk ist
Folgendes erforderlich:

1. der Nachweis des Erwerbs der betriebswirtschaft-
lichen, kaufmännischen und rechtlichen Qualifikatio-
nen nach § 4,

2. der Nachweis des Erwerbs der erworbenen berufs-
und arbeitspädagogischen Qualifikationen nach § 5
und

3. die im Rahmen dieser Verordnung geregelte Prüfung
der schwerpunktspezifischen Verkaufsleitungsquali-
fikationen nach den §§ 6 bis 24.

(2) Die Prüfung der schwerpunktspezifischen Ver-
kaufsleitungsqualifikationen ist innerhalb von zwei Jah-
ren ab der ersten abgelegten Prüfungsleistung in dieser
Prüfung abzuschließen.

§ 4

Nachweis des Erwerbs
der betriebswirtschaftlichen,

kaufmännischen und rechtlichen Qualifikationen

(1) Den Erwerb der betriebswirtschaftlichen, kauf-
männischen und rechtlichen Qualifikationen hat der
Prüfling nachzuweisen durch eine erfolgreich abgelegte
Prüfung nach § 2 der Allgemeinen Meisterprüfungs-
verordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2149) in
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Prüfung darf nicht länger als fünf Jahre vor
der ersten abgelegten Prüfungsleistung in der Prüfung
„Schwerpunktspezifische Verkaufsleitungsqualifikatio-
nen“ abgelegt worden sein.

§ 5

Nachweis des Erwerbs der
berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen

Den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen
Qualifikationen hat der Prüfling nachzuweisen durch

1. eine erfolgreich abgelegte Prüfung nach den §§ 4
und 5 der Allgemeinen Meisterprüfungsverordnung
in der jeweils geltenden Fassung,

2. eine erfolgreich abgelegte Prüfung nach § 4 der Aus-
bilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009
(BGBl. I S. 88) in der jeweils geltenden Fassung oder

3. eine andere erfolgreich abgelegte vergleichbare Prü-
fung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen
Prüfungsausschuss.

§ 6

Inhalte der Prüfung
„Schwerpunktspezifische

Verkaufsleitungsqualifikationen“

(1) In der Prüfung „Schwerpunktspezifische Ver-
kaufsleitungsqualifikationen“ wählt der Prüfling einen
der Schwerpunkte Bäckerei, Fleischerei oder Kondito-
rei.

(2) In der Prüfung „Schwerpunktspezifische Ver-
kaufsleitungsqualifikationen“ werden folgende Hand-
lungsbereiche geprüft:

1. Informationen zu Rohstoffen und Herstellungswei-
sen aufbereiten und weitergeben,

2. Vertriebskonzepte entwickeln,
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3. Warenströme und Retourenmanagement organisie-
ren,

4. Qualitätsmanagement gestalten, Maßstäbe für die
Lebensmittelqualität bestimmen und die Einhaltung
von Qualitätsvorgaben systematisch überwachen,

5. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen ermitteln und für
die Verkaufsleitung nutzen,

6. Marketing- und Präsentationskonzepte planen, um-
setzen und optimieren,

7. Gastronomiekonzepte für Imbiss, Café und Außer-
Haus-Service ausgestalten und realisieren,

8. Verkaufs-, Verhandlungs- und Beratungsgespräche
fachlich vorbereiten, führen und auswerten sowie

9. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen, fördern und
schulen.

§ 7

Handlungsbereich
„Informationen zu Rohstoffen und

Herstellungsweisen aufbereiten und weitergeben“

(1) Im Handlungsbereich „Informationen zu Rohstof-
fen und Herstellungsweisen aufbereiten und weiterge-
ben“ soll der Prüfling nachweisen, dass er oder sie in
der Lage ist, das Deklarieren der Waren entsprechend
rechtlichen Erfordernissen zu steuern sowie Informatio-
nen zu Lebensmitteln, insbesondere zu Allergenen,
kundengerecht aufzubereiten und Kunden sowie Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Erstellen und Gestalten von Produktinformationen
anhand eines vorgegebenen Produktes mit Zutaten-
liste, insbesondere Erstellen und Gestalten von Zu-
tatenlisten, von Angaben zu Allergenen, von Nähr-
wertberechnungen und von Verzehrempfehlungen,
und

2. Entwickeln und Gestalten von Materialien für die Be-
ratung von Kunden.

§ 8

Handlungsbereich
„Vertriebskonzepte entwickeln“

(1) Im Handlungsbereich „Vertriebskonzepte ent-
wickeln“ soll der Prüfling nachweisen, dass er oder sie
in der Lage ist, den Markt systematisch zu beobachten
und aus der Beobachtung Maßnahmen abzuleiten, auf
Veränderungen des Absatzmarktes zu reagieren und
Handlungsstrategien zu entwickeln sowie neue Märkte
zu erschließen und neue Vertriebswege aufzuzeigen.
Dabei soll der Prüfling Sortimente gestalten und Marke-
tinginstrumente anwenden.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Ableiten von Konsequenzen aus Markt- und Unter-
nehmensanalysen für die Vertriebsstruktur, für Ver-
triebswege, für die Filialgröße und den Standort,

2. Festlegen der Ausrichtung von Verkaufsstätten und
Produktpaletten,

3. Auswählen, Einführen und Bewerben neuer Produk-
te,

4. Festlegen von Wegen der Kunden- und Lieferanten-
ansprache,

5. Entwickeln von Vorgaben für Betriebsabläufe,

6. Erarbeiten von Vorschlägen zu Ladeneinrichtung,
Raumaufteilung und Ausstattung in Filialen sowie
zur praktischen Umsetzung dieser Vorschläge unter
Berücksichtigung der Ausrichtung und

7. Entwickeln eines Konzeptes für den Vertrieb über
das Internet.

§ 9

Handlungsbereich
„Warenströme und

Retourenmanagement organisieren“

(1) Im Handlungsbereich „Warenströme und Retou-
renmanagement organisieren“ soll der Prüfling nach-
weisen, dass er oder sie in der Lage ist, auch unter
Einsatz moderner Kommunikationstechnologien bei
der Bestellung von Waren den Lagerbestand, die Halt-
barkeit verderblicher Waren und saisonale Aspekte zu
berücksichtigen sowie Lagerhaltung und Lagerführung
zu gestalten und zu überwachen. Dabei sollen Daten
rechnergestützter Kassensysteme ausgewertet, Kon-
zepte für Logistik und Lagerwirtschaft entwickelt, diese
Konzepte umgesetzt, die Umsetzung überwacht und
die Konzepte verbessert sowie Retouren organisiert
werden.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Organisieren und Überwachen des Wareneingangs,

2. Organisieren und Überwachen der Lagerung von
Produkten,

3. Disponieren von Warenbeständen,

4. Programmieren und Auswerten von Daten aus rech-
nergestützten Kassensystemen sowie Ableiten von
Konsequenzen für den Verkauf,

5. Organisieren von Transporten zum Bestimmungsort
und

6. Einrichten und Optimieren eines Retourenmanage-
ments.

§ 10

Handlungsbereich
„Qualitätsmanagement gestalten,

Maßstäbe für die Lebensmittelqualität
bestimmen und die Einhaltung von Quali-
tätsvorgaben systematisch überwachen“

(1) Im Handlungsbereich „Qualitätsmanagement ge-
stalten, Maßstäbe für die Lebensmittelqualität bestim-
men und die Einhaltung von Qualitätsvorgaben syste-
matisch überwachen“ soll der Prüfling nachweisen,
dass er oder sie in der Lage ist, Maßnahmen zur Sicher-
stellung von Qualitätskriterien festzulegen und zu steu-
ern sowie Vorschriften zu Lebensmittelrecht, Hygiene,
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu vermitteln und de-
ren Einhaltung sicherzustellen.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Unterscheiden von Qualitätsmanagementsystemen,
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2. Sicherstellen der Qualitätskontrolle von Produkten
und Prozessen, Dokumentation der Ergebnisse der
Qualitätskontrolle und Ableiten von Konsequenzen,

3. Dokumentieren und Auswerten von Temperaturen
bei der Herstellung, der Lagerung und dem Trans-
port von Lebensmitteln, Ableiten von Konsequenzen
zur Prozessoptimierung,

4. Gewährleisten der Rückverfolgbarkeit von Produk-
ten und

5. Anleiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur
Qualitätssicherung.

§ 11

Handlungsbereich
„Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

ermitteln und für die Verkaufsleitung nutzen“

(1) Im Handlungsbereich „Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen ermitteln und für die Verkaufsleitung nut-
zen“ soll der Prüfling nachweisen, dass er oder sie in
der Lage ist, betriebliche Abläufe zu erfassen und zu
bewerten, auch unter Einsatz moderner Kommunikati-
onstechnologien.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Ermitteln und Auswerten betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen zum Ableiten von Konsequenzen für Ge-
schäfts- und Vertriebskonzepte,

2. Festlegen von Preisschienen,

3. Durchführen von Nachkalkulationen,

4. Entwickeln betrieblicher Vorgaben zur Angebotser-
stellung und

5. Entwickeln eines Anreizsystems für Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen auf der Basis betriebswirtschaftli-
cher Kennzahlen.

§ 12

Handlungsbereich
„Marketing- und Präsentationskonzepte

planen, umsetzen und optimieren“

(1) Im Handlungsbereich „Marketing- und Präsenta-
tionskonzepte planen, umsetzen und optimieren“ soll
der Prüfling nachweisen, dass er oder sie in der Lage
ist, auch unter Einsatz moderner Kommunikationstech-
nologien Verkaufsaktionen von handwerklich herge-
stellten Produkten zu planen, durchzuführen und auch
unter kalkulatorischen und gestalterischen Gesichts-
punkten auszuwerten. Dabei soll der Prüfling die Wa-
renpräsentation in Theken und Regalen unter Berück-
sichtigung von Vorschriften zum Lebensmittelrecht und
zur Hygiene veranlassen und optimieren, neue Pro-
dukte in bestehende Sortimente integrieren sowie Mar-
kenprodukte und Handelsware etablieren. In diesem
Rahmen hat der Prüfling zu zeigen, dass er oder sie in
der Lage ist, Verkaufsräume, insbesondere Läden und
Marktstände, sowie Schauflächen unter Berücksichti-
gung von saisonalen und regionalen Besonderheiten
zu gestalten.

(2) In diesem Rahmen kann unter Berücksichtigung
von Vorschriften zum Lebensmittelrecht und zur Hy-
giene Folgendes geprüft werden:

1. Planen einer Verkaufsaktion unter Betonung der
handwerklichen Herstellung,

2. Gestalten eines Schaufensters, eines Präsentations-
tisches oder einer Filiale,

3. Anpassen der Warenpräsentationen an den Tages-
zyklus und

4. Integrieren neuer Produkte und Dienstleistungen in
das Angebot.

§ 13

Handlungsbereich
„Gastronomiekonzepte für Imbiss, Café und

Außer-Haus-Service ausgestalten und realisieren“

(1) Im Handlungsbereich „Gastronomiekonzepte für
Imbiss, Café und Außer-Haus-Service ausgestalten
und realisieren“ soll der Prüfling nachweisen, dass er
oder sie in der Lage ist, Produkte zu entwickeln und
zu vermarkten, Herstellungsprozesse zu planen und
zu überwachen sowie Gastronomiekonzepte zu entwi-
ckeln und zu integrieren und dabei die schwerpunkt-
spezifischen Kompetenzen zu nutzen.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Erstellen eines Planes zur Organisation eines Gas-
tronomiebetriebes,

2. Festlegen von Angebotspaletten,

3. Herstellen, Anrichten und Erläutern eines anlass-
oder themenbezogenen Snackarrangements nach
vom Prüfling festgelegter Angebotspalette,

4. Erstellen eines Personaleinsatzplanes und

5. Unterweisen in der Herstellung, im Servieren und im
Erläutern von Getränken.

§ 14

Handlungsbereich
„Verkaufs-, Verhandlungs- und Beratungsgespräche

fachlich vorbereiten, führen und auswerten“

(1) Im Handlungsbereich „Verkaufs-, Verhandlungs-
und Beratungsgespräche fachlich vorbereiten, führen
und auswerten“ soll der Prüfling nachweisen, dass er
oder sie in der Lage ist, durch Gesprächsführung Kun-
den zu gewinnen und zu binden, Anfrage-, Auftrags-
und Reklamationsgespräche mit gewerblichen Kunden
eigenverantwortlich zu führen und auszuwerten, Be-
triebsabläufe umfassend gegenüber Aufsichtsbehör-
den, Institutionen und Geschäftspartnern fachlich fun-
diert darzustellen und argumentativ zu vertreten sowie
Verhandlungsgespräche insbesondere im Einkauf, Ab-
satz und Vertrieb vorzubereiten und zu führen. Dabei
soll der Prüfling Instrumente zur Konfliktlösung anwen-
den und vermitteln.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Ermitteln der Anforderungen und Bedürfnisse von
gewerblichen Kunden und Geschäftspartnern,

2. Unterbreiten und Erläutern komplexer Angebote,

3. service- und erfolgsorientiertes Führen von Ver-
kaufsgesprächen,
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4. Auswerten von Reklamationen und Beschwerden
mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit dem Ziel
der Qualitätsoptimierung,

5. erfolgsorientiertes Führen eines Verhandlungsge-
sprächs mit Geschäftspartnern und

6. Kommunizieren und Kooperieren mit der amtlichen
Lebensmittelüberwachung oder anderen Kontrollin-
stanzen bei Überprüfungen.

§ 15

Handlungsbereich
„Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen führen, fördern und schulen“

(1) Im Handlungsbereich „Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen führen, fördern und schulen“ soll der Prüfling
nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist, unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen verantwortlich zu führen und zu moti-
vieren, Personal zu gewinnen, Teams zusammenzustel-
len und deren Zusammenarbeit zu entwickeln, Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen und deren Leistungen zu beur-
teilen, die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen entsprechend den individuellen und
den Unternehmensinteressen zu gestalten sowie Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in der service- und ver-
kaufsorientierten Kommunikation anzuleiten. Dabei soll
der Prüfling Instrumente zur Konfliktbewältigung im
Team einsetzen.

(2) In diesem Rahmen kann Folgendes geprüft wer-
den:

1. Durchführen eines lösungsorientierten Konfliktge-
sprächs,

2. Durchführen eines Kritik- und Beurteilungsge-
sprächs,

3. Führen, Dokumentieren und Auswerten eines Ziel-
vereinbarungsgesprächs unter Berücksichtigung
der Mitarbeitermotivation,

4. Durchführen einer Unterweisung für Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen,

5. Durchführen eines Vorstellungsgesprächs und

6. Erläutern der Vorgehensweise bei der Personalge-
winnung unter Berücksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen und der betrieblichen Anforde-
rungen.

§ 16

Gliederung der Prüfung
„Schwerpunktspezifische

Verkaufsleitungsqualifikationen“

Die Prüfung gliedert sich in

1. eine schriftliche Prüfung und

2. eine praktische Prüfung.

§ 17

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung umfasst alle Handlungs-
bereiche der §§ 7 bis 11.

(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden
aus der Beschreibung einer betrieblichen Situation ab-

geleitet. Die Aufgaben werden handlungsbereichsüber-
greifend gestellt.

(3) Die Bearbeitungszeit beträgt 300 Minuten.

§ 18

Praktische Prüfung

(1) Die praktische Prüfung umfasst

1. eine Projektarbeit auf der Grundlage von § 12 oder
§ 13,

2. eine Arbeitsaufgabe auf der Grundlage von § 12
oder § 13, jeweils in Kombination mit § 15, sowie

3. eine Gesprächssimulation auf der Grundlage von
§ 14 oder § 15.

(2) Das Projekt für die Projektarbeit wird vom Prü-
fungsausschuss vorgegeben; Vorschläge des Prüflings
können berücksichtigt werden.

§ 19

Projektarbeit

(1) Die Projektarbeit besteht aus

1. einer Projektmappe,

2. einer Präsentation des Konzeptes der Projektmappe
und

3. einem Fachgespräch, das sich auf die Projektmappe
und auf die Präsentation bezieht.

(2) Für die Projektmappe erstellt der Prüfling ein
Marketing- und Präsentationskonzept oder ein Gastro-
nomiekonzept. Das Konzept soll Angaben zum Marke-
ting, zur Kalkulation und zur organisatorischen Durch-
führung des Projektes beinhalten.

(3) Der Prüfungsausschuss soll den Umfang der
Projektmappe eingrenzen. Die Projektmappe ist schrift-
lich anzufertigen. Die Bearbeitungszeit beträgt fünf Ka-
lendertage.

(4) In der Präsentation und in dem Fachgespräch
soll der Prüfling nachweisen, dass er oder sie in der
Lage ist,

1. die fachlichen Zusammenhänge, die dem Projekt zu-
grunde liegen, aufzuzeigen,

2. das Konzept verkaufsfördernd darzustellen,

3. den Ablauf des Projektes zu begründen und

4. mit dem Projekt verbundene berufsbezogene Pro-
bleme sowie deren Lösungen darzustellen und dabei
aktuelle branchenbezogene Entwicklungen zu be-
rücksichtigen.

(5) Die Präsentation soll nicht länger als 20 Minuten
dauern.

(6) Das Fachgespräch soll nicht länger als 10 Minu-
ten dauern.

§ 20

Arbeitsaufgabe

(1) Im Rahmen der Arbeitsaufgabe soll der Prüfling

1. einen Teil des von ihm oder ihr erstellten Marketing-
und Präsentationskonzeptes oder des Gastronomie-
konzeptes praktisch umsetzen und

2. eine Schulungssimulation durchführen.
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(2) Bei Abgabe der Projektmappe reicht der Prüfling
einen Vorschlag für die Arbeitsaufgabe beim Prüfungs-
ausschuss ein und gibt die geplante Dauer der Schu-
lungssimulation an. Die Schulungssimulation soll min-
destens 30 und höchstens 60 Minuten dauern.

(3) Der Prüfungsausschuss legt die Arbeitsaufgabe
und die Dauer der Schulungssimulation fest; dabei soll
der Vorschlag des Prüflings berücksichtigt werden.

(4) In der Schulungssimulation soll der Prüfling Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in der praktischen Umset-
zung des Konzeptes anleiten und neue Betriebsabläufe
vermitteln; dabei soll er oder sie die einzelnen Hand-
lungsschritte vorführen und die Abläufe erläutern.

(5) Für die Bearbeitung der Arbeitsaufgabe und für
die Durchführung der Schulungssimulation stehen
dem Prüfling einschließlich Vor- und Nachbereitung
300 Minuten zur Verfügung.

§ 21

Gesprächssimulation

(1) Im Rahmen der Gesprächssimulation führt der
Prüfling ein Verkaufs-, Verhandlungs-, Beratungs- oder
Mitarbeitergespräch mit Bezug zu dem von ihm oder ihr
entwickelten Marketing- und Präsentationskonzept
oder zu dem von ihm oder ihr entwickelten Gastrono-
miekonzept.

(2) Die Gesprächssimulation soll nicht länger als
15 Minuten dauern.

§ 22

Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen

Für die Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandtei-
len ist § 42c Absatz 2 der Handwerksordnung entspre-
chend anzuwenden.

§ 23

Gewichtungs- und
Bestehensregelungen zur Prüfung

„Schwerpunktspezifische
Verkaufsleitungsqualifikationen“

(1) Die schriftliche und die praktische Prüfung sind
jeweils mit Punkten zu bewerten.

(2) In der praktischen Prüfung werden die Punktebe-
wertungen der einzelnen Prüfungsbestandteile wie folgt
gewichtet:

1. die Bewertung der Projektmappe mit 20 Prozent,

2. die Bewertung der Projektpräsentation mit 20 Pro-
zent,

3. die Bewertung des Fachgesprächs mit 10 Prozent,

4. die Bewertung der Arbeitsaufgabe mit 30 Prozent
und

5. die Bewertung der Gesprächssimulation mit 20 Pro-
zent.

(3) Bei der Gesamtbewertung der Prüfung wird das
Ergebnis der schriftlichen Prüfung mit 40 Prozent und
das Ergebnis der praktischen Prüfung mit 60 Prozent
gewichtet und daraus eine Gesamtnote gebildet.

(4) Die Prüfung „Schwerpunktspezifische Verkaufs-
leitungsqualifikationen“ ist bestanden, wenn die schrift-

liche und die praktische Prüfung jeweils mit mindestens
„ausreichend“ bewertet wurden.

§ 24

Wiederholung der Prüfung
„Schwerpunktspezifische

Verkaufsleitungsqualifikationen“

(1) Eine nicht bestandene schriftliche und eine nicht
bestandene praktische Prüfung kann jeweils zweimal
wiederholt werden.

(2) Der Prüfling muss die Wiederholungsprüfung bei
der zuständigen Stelle beantragen.

(3) Wer die praktische Prüfung nicht bestanden hat
und innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag des
Nichtbestehens dieser Prüfung die Wiederholungsprü-
fung beantragt, ist von der schriftlichen Prüfung zu be-
freien, wenn diese in der vorangegangenen Prüfung mit
mindestens „ausreichend“ bewertet worden ist.

(4) Auf Antrag kann im Fall der Wiederholung einer
nicht bestandenen Prüfung auch eine bereits bestan-
dene Prüfung wiederholt werden. In diesem Fall gilt
nur das Ergebnis der letzten Prüfung.

§ 25

Zeugnisse

(1) Ist die Prüfung „Schwerpunktspezifische Ver-
kaufsleitungsqualifikationen“ bestanden und wurden
die Nachweise für den Erwerb der Qualifikationen nach
§ 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 vorgelegt, so stellt die
zuständige Stelle darüber ein Zeugnis aus.

(2) Ist die Prüfung bestanden, stellt die zuständige
Stelle ein weiteres Zeugnis aus, in dem mindestens an-
zugeben sind:

1. der Nachweis des Erwerbs der betriebswirtschaftli-
chen, kaufmännischen und rechtlichen Qualifikatio-
nen nach § 4,

2. der Nachweis des Erwerbs der berufs- und arbeits-
pädagogischen Qualifikationen nach § 5,

3. der gewählte Schwerpunkt nach § 1 Absatz 2,

4. die in der schriftlichen Prüfung geprüften Hand-
lungsbereiche nach den §§ 7 bis 11 sowie die Punk-
te- und Notenbewertung,

5. die in der praktischen Prüfung geprüften Handlungs-
bereiche nach den §§ 12 bis 15 sowie die Punkte-
und Notenbewertungen nach § 23 Absatz 2,

6. die Gesamtnote der Prüfung „Schwerpunktspezifi-
sche Verkaufsleitungsqualifikationen“ nach § 23 Ab-
satz 3 und

7. Befreiungen nach § 22; jede Befreiung ist mit Ort,
Datum und der Bezeichnung des Prüfungsgremiums
der anderweitig abgelegten Prüfung auf dem Zeug-
nis anzugeben.

§ 26

Übergangsvorschriften

(1) Diesem Fortbildungsabschluss entsprechende
Prüfungen nach den nach der Handwerksordnung in
Kraft gesetzten Regelungen der Handwerkskammern,
die vor Ablauf des 31. Dezember 2015 angemeldet wur-
den, werden bis zum 31. Dezember 2017 nach den bis-
herigen Vorschriften zu Ende geführt; insbesondere:
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1. die Prüfung zum Verkaufsleiter/Verkaufsleiterin im
Lebensmittelhandwerk (Bäckerei/Konditorei),

2. die Prüfung zum Verkaufsleiter/zur Verkaufsleiterin
im Lebensmittelhandwerk,

3. die Prüfung zum Verkaufsleiter/zur Verkaufsleiterin
im Lebensmittelhandwerk (HWK),

4. die Prüfung zum/zur Verkaufsleiter/Verkaufsleiterin
im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei),

5. die Prüfung zum/zur Verkaufsleiter/in im Nahrungs-
mittelhandwerk,

6. die Prüfung zum oder zur Verkaufsleiter/in im Nah-
rungsmittelhandwerk (HWK), zum/zur „Verkaufslei-
ter/in im Nahrungsmittelhandwerk“,

7. die Prüfung zum/zur „Verkaufsleiter/in im Nahrungs-
mittelhandwerk (HWK)“,

8. die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Verkaufs-
leiter im Nahrungsmittelhandwerk (HWK)/Verkaufs-
leiterin im Nahrungsmittelhandwerk (HWK)“.

(2) Bei Prüfungen, die bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2016 angemeldet werden, kann der Prüfling die
Anwendung der bisherigen Vorschriften beantragen; die
Prüfung ist in dem Fall bis zum 31. Dezember 2017 zu
Ende zu führen.

(3) Die Wiederholungsprüfung kann auf Antrag des
Prüflings auch nach dieser Verordnung durchgeführt
werden; die Wiederholungsprüfung ist bis zum 31. De-
zember 2017 zu Ende zu führen. § 24 Absatz 3 ist in
diesem Fall nicht anzuwenden.

§ 27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Bonn, den 10. November 2015

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r B i l d u n g u n d F o r s c h u n g

J o h a n n a Wa n k a
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